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Publizierende Stelle 

 
Gemeinde Schwerzenbach, Bahnhofstrasse 16, 8603 Schwerzenbach

Teilrevision kommunale Nutzungsplanung, 
Genehmigung, Schwerzenbach

Angaben zum Inhalt:  
Die Gemeinde Schwerzenbach hat mit Urnenabstimmung vom 30. November 2025 die 
Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung festgesetzt.  

Die Baudirektion hat mit Verfügung Nr. 0054/26 vom 20. März 2026 die Teilrevision der 
kommunalen Nutzungsplanung genehmigt.  

Die Unterlagen liegen während 30 Tagen, vom 8. Mai bis 7. Juni 2026, auf der 
Gemeindeverwaltung Schwerzenbach, Abteilung Bau und Liegenschaften, 
Bahnhofstrasse 16, 8603 Schwerzenbach, während den ordentlichen Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme auf oder können auf der Webseite der Gemeinde Schwerzenbach 
eingesehen werden. 

Gegen den Festsetzungsbeschluss der Urnenabstimmung sowie gegen die 
Genehmigung der Baudirektion bezüglich Teilrevision der kommunalen 
Nutzungsplanung kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich Rekurs beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich 
erhoben werden (§§ 329 PBG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen oder 
genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und 
soweit wie möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind 
kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

Beschluss-/Verfügungsnummer: 0054/26 

Beschluss-/Verfügungsdatum: 20.03.2026 

Frist: 30 Tage 
Ablauf der Frist: 07.06.2026 



Kontaktstelle:  
Gemeinde Schwerzenbach - Bauamt 
Bahnhofstrasse 16  
8603 Schwerzenbach
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